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Mittäterschaft: Gemeinsamer Tatentschluss 

 

• begründet Haftung; auch konkludent möglich; sog. sukzessive 
Mittäterschaft bei später Hinzukommendem (keine rückwirken-
de Haftung) 

• begrenzt Haftung: Für Straftat, die über das Vereinbarte hin-
ausgeht (sog. Exzess), nur verantwortlich, wer sie begeht 


